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Gewerbegebiet 
"Hühndorfer Straße"
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www.planungsbuero-bothe.de

Planzeichnung und textliche Festsetzungen

Landschaftsarchitektur-Büro Grohmann   
01219 Dresden, Wasastraße 8 
 www.buero-grohmann.de

SATZUNG 
DER STADT WILSDRUFF ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 31
Gewerbegebiet "Hühndorfer Straße" 
Aufgrund  des  § 10  des  Baugesetzbuches in der aktuell gültigen Fassung
wird  nach  Beschlussfassung  durch den  Stadtrat  vom 16.05.2024 die Satzung 
über  den Bebauungsplan Nr. 31 Gewerbegebiet "Hühndorfer Straße", bestehend aus  
der Planzeichnung und  den  textlichen Festsetzungen  des  Bebauungsplanes in  der 
Fassung vom September 2023, einschließlich der redaktionellen Korrekturen gemäß 
Abwägung vom 16.05.2024, erlassen.

- Aufstellungsbeschluss  

- Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
                    
- Öffentliche Auslegung   
        
- Abwägungsbeschluss  

- Satzungsbeschluss

Wilsdruff, den 

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, 
wird hiermit ausgefertigt.

Nossen, den                                                        

Rother
Bürgermeister                

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, 
wird hiermit ausgefertigt.

Wilsdruff, den                                                        

FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

Zeichenerklärung FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

GE Gewerbegebiet  (gemäß § 8 BauNVO)  -  GFl.3

zulässig sind:
Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
Geschäfts-, Büro-  und Verwaltungsgebäude.

ausnahmsweise zulässig sind:
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind

unzulässig sind:
alle anderen hier nicht aufgeführten Nutzungen gemäß § 8 BauNVO

GrundflächenzahlGRZ  0,8      

maximale GebäudehöheGH    

Baugrenze

Die Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe kann als Ausnahme
für betriebstechnisch erforderliche Bauteile zugelassen werden, auf maximal
400 m² Dachfläche/Gebäude.

Verkehrsflächen

Strassenverkehrsflächen

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die
Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 

Flurstücksnummer

Bestandsangaben/Hinweise

Nutzungsschablone

Nutzungsart Grundflächenzahl

max. Gebäudehöhe

Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

Sonstige Festsetzungen

Flurstücksgrenze

729/22

Strassenverkehrsflächen / Bestand

Fußweg

18.11.2021

Öffentliche Grünflächen (ÖG1 und ÖG2)

Regenrückhaltebecken 

Fläche für Regenrückhaltebecken 

Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen 

Hochbehälter 

RRB

GI Industriegebiet  (gemäß § 9 BauNVO)  -  GFl.1

Bezugspunkt ist das mitlere natürliche Geländeniveau innerhalb der Umfassung 
des jeweiligen Gebäudes

Parkanlage

Sendemast-Denkmal

Die öffentlichen Grünflächen ÖG1 und ÖG2 im Westen des Plangebietes sind
als Parkanlage zu entwickeln. Standortgerechte einheimische Laubgehölze und
Obstbäume im Bestand sind weitestgehend zu erhalten. Großkronige Laubbäume
sollen dabei insgesamt mindestens 30 % Deckungsgrad erreichen.

Qualität und Größenbindung: Baum - Hochstamm; StU 16 - 18 cm
Sträucher - Ballenware, 5 Tr., 60 - 100 cm

Öffentliche Grünfläche im Bereich des Regenrückhaltebeckens (RRB)
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche im Bereich des RRB sind die Flächen,
welche nicht durch technische Anlagen und Zufahrten überbaut sind, als extensiv
genutzte artenreiche Grünlandfläche zu entwickeln und zu pflegen. 
Die Grünfläche ist 1 x jährlich im April durch eine Mahd zu pflegen und so dauerhaft 
zu erhalten. Randliche Gehölzstrukturen sind zu erhalten, zuzulassen und von der 
Mahd auszusparen.

Grünflächen

Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft

Versiegelung von Flächen
Für die Befestigung von Pkw-Stellplätzen, Feuerwehrzufahrten, Fußwege und 
selten genutzten Zufahrten und Wege sind wasserdurchlässige und  begrünte 
Beläge (z. B. Schotterrasen, wassergebundene Wegedecke) zu verwenden.

Pflanzbindung (PF 1)

Im Bereich der Fläche PF 1 mit Bindungen für Bepflanzungen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind Baum- und Strauchpflanzungen 
gemäß Pflanzenliste 1 vorzunehmen, um eine Feldhecke anzulegen und diese
auf Dauer zu erhalten. Je 150 m² Fläche ist ein Baum zu pflanzen. 
Der Flächenanteil der Strauchpflanzungen muss 80 % betragen.

Qualität und Größenbindung: Baum - Hochstamm; StU 12 - 16 cm
Sträucher - Ballenware; 5 Tr., 60 - 100 cm

Erhalt einer Baumreihe (PE 1)

Die in der Planzeichnung östlich der Hühndorfer Straße festgesetzten Flächen 
mit Bindungen für die Erhaltung Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
sind als straßenbegleitende Baumreihen zu erhalten und mit standortgerechten
Gehölzen zu erweitern. Die Einzelbäume sind während der Durchführung
der Baumaßnahmen gemäß DIN 18920 wirksam zu schützen und dauerhaft zu
sichern und zu pflegen. Abgängige Gehölze sind durch Neupflanzung zu ersetzen.
Es gilt Pflanzenliste 1.

Qualität und Größenbindung: Baum - Hochstamm; StU 16 - 18 cm

Erhalt von Einzelbäumen

Auf die in der Planzeichnung festgesetzten Baumstandorte sind standortgerechte
Einzelbäume einer Art zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten. 
Abgängige Bäume sind durch Neupflanzung von Bäumen der gleichen Art zu
ersetzen. Die Standorte der zu pflanzenden Bäume können bis zu 5 m vom 
zeichnerisch festgesetzten Standort abweichen, wenn aus Gründen der 
verkehrlichen oder technischen Erschließung eine Bepflanzung am vorgesehenen
Standort nicht möglich ist.

Qualität und Größenbindung: Baum - Hochstamm; StU 16 - 18 cm

Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen

Die nicht überbauten Flächen sind zu begrünen, dabei sind Pflanzungen von
freiwachsenden Sträuchern auf mindestens 25 % der Flächen anzulegen und auf
Dauer zu erhalten. Ausfälle sind nachzupflanzen. Es gilt Pflanzenliste 1.

Auf den nicht überbauten Flächen ist je 1.000 m² überbauter Grundstücksfläche
mindestens ein großkroniger Laubbaum gem. Pflanzenliste 1 zu pflanzen und 
auf Dauer zu erhalten.

Qualität und Größenbindung: Baum - Hochstamm; StU 16 - 18 cm

Kompensationsmaßnahmen

Kompensationsmaßnahme M1

Pflanzlisten

Bäume:

Sträucher:

Pflanzliste 1:

30.06.2022

VERFAHRENSVERMERKE

Die Darstellung der Liegenschaftsgrenzen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
entspricht dem katastermäßigen Bestand und gilt für Übersichtszwecke.
Rechtsansprüche können aus der Darstellung nicht abgeleitet werden.
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Kartengrundlage [ALK-Daten]:  
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Vermessungsamt, Referat 
Katasterführung, Geschäftsstelle LiKa, 01796 Pirna  [31.07.2023]

Rother
Bürgermeister                

Fläche für Wald

GEe eingeschränktes Gewerbegebiet  (gemäß § 8 BauNVO)  -  GFl.2

Zulässig sind Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie
einschließlich dafür notwendiger baulicher Anlagen für elektrische und sonstige
Betriebseinrichtungen und dem allgemeinen Nutzungszweck dienende Nebenanlagen 
im Sinne von § 14 BauNVO.

Die bestehende Waldfläche ist zu erhalten.

Umgrenzung von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen

Begrünung von Parkplatzflächen

Auf Parkplatzflächen ist je angefangene 5 Stellplätze ein standortgerechter 
Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es gilt Pflanzenliste 1. 
Für jeden Baum muss eine Pflanzscheibe von mindestens 5 m² offengehalten 
und vor Verdichtung und Überfahrung geschützt werden, der durchwurzelbare 
Erdraum ist mit mindestens 12 m³ anzulegen. Die erforderlichen Baumscheiben 
sind zwischen den Stellplätzen mit Regenwasserabfluss zu den Baumstandorten 
anzuordnen. Die Baumscheiben sind zu begrünen und auf Dauer zu erhalten.

Qualität und Größenbindung:                Baum  Hochstamm, 3 x v., m. B., StU 16-18 cm

Begrünung von Gebäuden

Geschlossene Fassaden von Gebäuden (z.B. Produktions- und Lagerhallen) 
sind auf den Süd-, Ost- und Westseiten auf mindestens 80% der Fläche zur 
besseren Einbindung in das Landschaftsbild mit geeigneten Maßnahmen zu 
begrünen. 

Qualität und Größenbindung: Sträucher - Ballenware, 5 Tr., 60  - 100 cm

Flächige Begrünung der Gewerbefläche GFl 2 (Photovoltaik mit Dauergrünland)

Innerhalb der Gewerbefläche GFl 2 (Errichtung Photovoltaik-Freiflächenanlage) sind 
unterhalb der PV-Module artenreiche Grünlandbestände mit geschlossener, erosions-
stabiler Vegetationsdecke herzustellen und durch extensive Pflege bzw. Nutzung 
mittels Mahd oder Beweidung dauerhaft zu erhalten. Für die Ansaat sind heimische, 
dem Standort angepasste kräuterreiche Saatgutmischungen (oder Mahd-/Wiesen-
druschgut) zu verwenden. Der erste Mahd-/Beweidungsgang ist Anfang Juli 
auszuführen, der zweite Mahd-/Beweidungsgang im September. Schröpfschnitte 
während der Entwicklungsphase können davon abweichen. Die Unterhaltungspflege 
ist mit einer gestaffelten Mahd/Beweidung und dem Überwintern von Saumstreifen 
(10 % der Fläche) auszuführen. 
Außerhalb der Baugrenzen liegende Randbereiche, die nicht der Erschließung dienen, 
sind als Staudenfluren bzw. Krautsäume zu entwickeln. Diese sind durch 
extensive Pflege mittels einmaliger abschnittsweiser Mahd mit Abräumen
im 1-2-jährigen Turnus im zeitigen Frühjahr (März/Anfang April) zu pflegen und so 
dauerhaft zu erhalten.

Die Flächen innerhalb der Kompensationsfläche M1 ist als artenreiches Grünland 
mittels Neuansaat zu entwickeln und durch extensive Pflege bzw. Nutzung mittels 
Mahd oder Beweidung dauerhaft zu erhalten. Für die Ansaat sind heimische, dem 
Standort angepasste kräuterreiche Saatgutmischungen (oder Mahd-/
Wiesendruschgut) zu verwenden. Der erste Mahd-/Beweidungsgang ist Anfang 
Juli auszuführen, der zweite Mahd-/Beweidungsgang im September. 
Schröpfschnitte während der Entwicklungsphase können davon abweichen. 
Die Unterhaltungspflege ist mit einer gestaffelten Mahd/Beweidung und dem 
Überwintern von Saumstreifen (10 % der Fläche) auszuführen. 
Gehölzstrukturen in den Randbereichen sind zu erhalten, abgängige Gehölze 
sind durch Neupflanzung zu ersetzen. Es gilt Pflanzenliste 1.

Qualität und Größenbindung:       Baum  Hochstamm, StU 16-18 cm

Acer campestre Feld-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Aesculus hippocastanum Roßkastanie
Carpinus betulus Hainbuche
Corylus colurna Baum-Hasel
Fagus sylvatica Rot-Buche
Prunus avium Vogelkirsche
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde

Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Haselnuß
Euonymus europaeus L. Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Gemeine Heckenrose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

22.12.2023 - 31.01.2024

mit redaktionellen Korrekturen gemäß Abwägung vom 16.05.2024

16.05.2024

16.05.2024

Hinweise Landesamt für Archäologie

Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten 
müssen durch das Landesamt für Archäologie im von Bautätigkeit betroffenen Areal 
archäologische Grabungen durchgeführt werden. 
Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren.

Festsetzungen zur Entwässerung und Gebäudegestaltung 

Die Planung der Regenwasserverbringung hat in der Reihenfolge Versickerung,
Rückhaltung, Verdunstung und letztlich gedrosselte Ableitung zu erfolgen.

Mindestens 2/3 der Dachflächen im Plangebiet sind zu begrünen oder wahlweise 
für die Nutzung von erneuerbaren Energien (Photovoltaik, Solarthermie) vorzusehen.
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Kleingärten

Kleingärten

M1

Zufahrt 4 m breit
zum Hochbehälter und zur 
PV-Freiflächenanlage

PF1

GFl.1
43.008 m² 

GFl.2
41.091 m² 

GFl.3
7.358 m² 

ÖG1

ÖG2

 GRZ  0,8GE

GH = 16,00 m 

 GRZ  0,8GI

GH = 16,00 m 

 GRZ  0,8GEe

PE1

PE1


